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Der Oberbürgermeister 08.12.2020 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
nach dem Ausscheiden Magdeburgs aus dem Kulturhauptstadt-Wettbewerb ist es wichtig, dass 
Magdeburg seinen Weg hin zur Kulturstadt konsequent weiterverfolgt.  
 
Dazu bedarf es eines Überblickes über die Entwicklung der Kulturausgaben der Stadt 
Magdeburg in den vergangenen Jahren, um daraus entsprechende Ableitungen vollziehen zu 
können. 
 
Darum bitte ich Sie, mir folgende Fragen hierzu zu beantworten: 
 
1. Wie haben sich die Kulturausgaben in der Landeshauptstadt Magdeburg von 2016 bis 2019 
entwickelt (in absoluten Zahlen), und welchen Anteil (in Prozent) hatten sie am Gesamthaushalt 
des jeweiligen Jahres?  
Dabei sollen Ausgaben, die der Instandhaltung der kulturell genutzten Gebäude dienten (z. B. 
Sanierung, Brandschutz, etc.) bzw. Investitionen (z. B. Neubau, etc.), gesondert dargestellt 
werden. 
 
2. Wie haben sich die Ausgaben für die freie Kultur von 2016 bis 2019 entwickelt? Um eine 
Aufschlüsselung der Ausgaben in Projektförderung, institutionelle Förderung sowie ggf. weitere 
Ausgaben wird gebeten.  
Die Darstellung der Ausgaben soll in absoluten Zahlen und als Prozentsatz des gesamten 
Kulturhaushaltes erfolgen.  
 
Zur Anfrage F0257/20 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
1. Wie haben sich die Kulturausgaben der Landeshauptstadt von 2016-2019 
entwickelt (in absoluten Zahlen), und welchen Anteil (in Prozent) hatten sie am 
Gesamthaushalt Ausgaben, die der Instandsetzung der kulturell genutzten Gebäude 
dienten (z.B. Sanierung, Brandschutz, etc.) bzw. Investitionen (z.B. Neubau, etc.), 
gesondert darstellen. 
 
Nachfolgendes Zahlenmaterial setzt sich aus den folgenden Bereichen/Einrichtungen 
zusammen: 
  
Fachbereiche Kunst und Kultur (FB 41)  
- Kulturbüro,  
- Gesellschaftshaus inkl. Telemann-Zentrum und Telemann-Festtagen,  
- Kulturhaus Beyendorf,  
- Musikalisches Kompetenzzentrum 
- Kunstmuseum 
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Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen (FB 42) 
- Bibliothek, 
- Kulturhistorisches Museum/Museum für Naturkunde und Sonderausstellungen  
- Gruson Gewächshäuser, 
- Archiv 
- und ab 1. Juni 2019 Technikmuseum 
kulturelle Eigenbetriebe 
- EB Theater, 
- EB Puppentheater, 
- EB Konservatorium 
- Jugendkunstschule (EB Puppentheater) 
In Tabelle 1 ist die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2019 für 
den o.g. Kulturbereich im Vergleich zu den gesamtstädtischen ordentlichen Aufwendungen 
dargestellt. 
 

- in EUR - 

Ordentliche  
Aufwendungen 

IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 

Gesamtstädtisch 681.779.710 712.222.374 722.905.442 728.971.638 

davon Kulturbereich (absolut)* 42.512.965 43.961.492 47.558.086 49.288.973 

prozentualer Anteil 6,24 % 6,17 % 6,58 % 6,76 % 

 
 
*Berechnung: Ergebnis gemäß Teilergebnishaushalt Dezernat IV abzüglich FB Schule und Sport  
(Quelle: Jahresabschlüsse 2016 – 2019) 
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Tabelle 2 stellt die investiven Auszahlungen des Kulturbereiches dar. 
- in EUR - 

Investive  
Auszahlungen 

IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 

Kulturbereich* 835.813 1.814.159 3.318.335 2.139.585 

davon Erwerb 
Grundstücke/Gebäude/Infrastrukt
urvermögen 

0 14.268 4.914 328.126 

davon Erwerb bewegliches 
Anlagevermögen 

262.611 172.685 989.273 309.308 

davon Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 

573.202 1.627.206 2.324.148 1.502.151 

 
*Berechnung: investive Auszahlungen gemäß Teilergebnishaushalt Dezernat IV abzüglich FB Schule und Sport 
(Quelle: Jahresabschlüsse 2016 – 2019) 
 
 

 
 
2. Wie haben sich die Ausgaben für die freie Kultur von 2016 bis 2019 entwickelt? 
Um eine Aufschlüsselung der Ausgaben in der Projektförderung, institutioneller 
Förderung sowie ggf. weiterer Ausgaben wird gebeten. Die Darstellung der Ausgaben 
soll in absoluten Zahlen und als Prozentsatz des gesamten Kulturhaushaltes erfolgen. 
 
Eine Aufstellung der einzelnen Ausgaben für Projektförderung im Rahmen des  
Zuwendungsrechtes ist der Anlage 1 zu entnehmen.  
 
 

- in EUR - 

Ausgaben  
freie Kultur  
 

IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 

Gesamtaufwendungen frei Kultur 
(absolut) 

876.900 883.550 1.133.752 1.173.941 

Anteil an Kulturaufwendungen (%) 2,06 % 2,01 % 2,38 % 2,38 % 

 
 
 
 
 
 
Stieler-Hinz 
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